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EL-AbweisunqsverfüQuna vom 23. bzw. 25. November 2010 

4. Weiter bringt der Einsprecher vor, dass die Anrechnung eines hypothetischen Ein­
kommens seiner Ehefrau in der Höhe von CHF 49*392.00 willkürlich sei. 

4.1 Die jährliche Ergänzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die anerkannten Aus­
gaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
[ELG; SR 831.30]). Als anrechenbare Einnahmen werden unter anderem Einkünfte 
und Vermögenswerte angerechnet, auf die verzichtet worden ist (Art. 11 Abs. 1 lit. g 
ELG). 

Ein Verzicht auf Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG liegt vor, 
wenn der Ehegatte einer EL-berechtigten Person auf die Ausnützung seiner Erwerbs­
fähigkeit verzichtet, obwohl er nach Art. 163 ZGB zum Ausüben einer Erwerbstätigkeit 
verpflichtet ist. Übt der rentenberechtigte Ehegatte keine Erwerbstätigkeit mehr aus, 
kann vom nicht invaliden Ehegatten, der bis anhin nicht oder nur beschränkt erwerbs­
tätig war, verlangt werden, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder die bisherige aus­
zudehnen (Carigiet/Koch, a.a.O., S. 157). 

Für die Ermittlung einer allfälligen zumutbaren Erwerbstätigkeit ist auf das Alter, den 
Gesundheitszustand, die Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige Tätigkeit, 
die konkrete Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der Abwesenheit 
vom Berufsleben abzustellen (Müller, Rechtsprechung zu den EL, 2. Auflage, Art. 3c 
ELG, Rz. 483). Die EL-Stelle darf aber von der Vermutung ausgehen, dass der Ehe­
gatte grundsätzlich bereit ist, seine Erwerbsfähigkeit zu verwerten. Diese Vermutung 
kann der Ehegatte aber umstossen, indem er erfolglose Stellenbemühungen einreicht 
(vgl. Carigiet/Koch, a.a.O., S. 159). 

4.2 Vorliegend hat die Ausgleichskasse Schwyz bei der Berechnung der Ergänzungsleis­
tungen ein hypothetisches Einkommen der Ehefrau des Einsprechers in der Höhe von 
CHF 49'392.00 angerechnet. Der Einsprecher bringt dagegen vor, dass es seiner Ehe­
frau unmöglich sei, ein Erwerbseinkommen zu erzielen,  
Zudem sei sie Studentin und werde in der Schweiz ein Studium absolvieren. 

Die Vorbringen des Einsprechers können vorliegend nicht gehört werden. Einerseits ist 
der nicht invalide Ehegatte gemäss ehelicher Unterhaltspflicht (Art. 163 ZGB) verpflich­
tet, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, wenn der rentenberechtigte Ehegatte keine 
Erwerbstätigkeit mehr ausüben kann. Andererseits macht der Einsprecher weder ge­
sundheitliche Beeinträchtigungen geltend, welche es der Ehefrau verunmöglichen, ei­
ne Erwerbstätigkeit aufzunehmen, noch steht  

 Zudem hat die Ehefrau des Einsprechers weder ausgewiesene 
Pflege- oder Betreuungsaufgaben noch die Betreuung von minderjährigen Kindern 
wahrzunehmen. In Bezug auf die  

 dass diese die Ausübung einer Arbeit wie beispielsweise leichte Kontroll-
und Sortiertätigkeit nicht ausschliessen, da die Anforderungen an die Sprache oft tief 
sind. Die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens der Ehefrau des Ein­
sprechers ist in der Folge gerechtfertigt und nicht zu beanstanden. Es bleibt zu prüfen, 
ob die Höhe des Einkommens von CHF 49'392.00 angemessen ist. 

4.3 In Bezug auf die Höhe des Einkommens ist zu erwähnen, dass gemäss Tabellen der 
Schweizerischen Lohnstrukturerhebung 2008 (LSE) eine weibliche Mitarbeiterin in 
leichten und repetitiven Tätigkeiten durchschnittlich ein Einkommen von CHF 4*116.00 
pro Monat verdient, was einem Jahreseinkommen von CHF 49'392.00 entspricht. Es 
kann gemäss obigen Ausführungen folglich unter Berücksichtigung des Arbeitsmark­
tes, des Alters und den persönlichen Umständen der Ehefrau insgesamt als ein adä­
quates Einkommen bezeichnet werden. 
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4.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Anrechnung eines hypotheti­
schen Erwerbseinkommens der Ehefrau des Einsprechers gestützt auf die vorstehen­
den Ausführungen gerechtfertigt und nicht zu beanstanden ist. 

4.5 Es bleibt zu erwähnen, dass es dem Einsprecher sowie seiner Ehefrau frei steht, aktu­
elle Belege einzureichen, aus welchen ersichtlich ist, dass sie sich erfolglos um Arbeit 
bemüht haben (mindestens vier bis acht schriftliche Absageschrieben von Arbeitge­
bern pro Monat). Die Einsprachegegnerin könnte dann allenfalls die Anrechnung des 
hypothetischen Erwerbseinkommens des Einsprechers sowie dasjenige seiner Ehefrau 
erneut überprüfen. 

5. Im Übrigen macht der Einsprecher eine sofortige Wiederherstellung der aufschieben­
den Wirkung geltend. 

Art. 54 Abs. 1 lit. c ATSG statuiert, dass Verfügungen und Einspracheentscheide voll­
streckbar sind, wenn einer Einsprache oder Beschwerde die aufschiebende Wirkung 
entzogen wird. Die Rechtsmittelinstanz kann zudem die einem Rechtsmittel zukom­
mende aufschiebende Wirkung nachträglich wieder entziehen (Kieser, ATSG-
Kommentar, 2. Auflage, Art. 56 N 27). 

Vorliegend bringt der Einsprecher weder bezüglich des Entzuges der aufschiebenden 
Wirkung noch bezüglich der sofortigen Wiederherstellung der aufschiebenden Wir­
kung substantiierte Einwände vor. Aus diesem Grund kann das Vorbringen des Ein­
sprechers nicht gehört werden. 

Der Einsprecher verlangt eine Erläuterung der Sparguthaben-Zinsen von CHF 0.20. Es 
handelt sich dabei um den Habenzins des Postkontos 60-4619-5 des Einsprechers 
(vgl. Zinsabschluss 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009, welcher der Einsprecher 
am 9. April 2010 der Einsprecherin zugestellt hat). 

Seitens des Einsprechers wird zudem vorgebracht, dass ihm seit Dezember 2010 kei­
ne monatlichen Diätkosten von CHF 175.00 mehr ausbezahlt werden. 

Die Ausgleichskasse Schwyz wird über die Vergütung der Krankheitskosten separat 
befinden und eine entsprechende Verfügung dem Einsprecher zustellen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, einerseits sich die Rückforderungsverfügung und 
die Verrechnung als rechtmässig erweist und sie deshalb nicht zu beanstanden ist so­
wie dass die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens der Ehefrau des 
Einsprechers in der Höhe von CHF 49*392.00 nicht zu beanstanden ist. 
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erkannt: 

1. Die Einsprache vom 2. Dezember 2010 wird abgewiesen. 

2. Das Verfahren ist kostenlos. 

3. Gegen diesen Einspracheentscheid kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung an das 
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Postfach 2266, 6431 Schwyz, schriftlich Be­
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des 
Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Die 
Rechtsmittelfrist steht vom 15. Juli bis und mit dem 15. August still (Art. 38 Abs. 4 
ATSG). 

4. Zustellung an den Einsprecher (1/R); Ausgleichskasse Schwyz, Postfach 53, 6431 
Schwyz. 

Ausgleichskasse Schwyz 
ächtsdjenj 

* - TT 
Jettina Blättler, Rechtsanwältin 

Versand: 22. Juni 2011 
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